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Frage für den Monat Mai 2010

Ihre am 12.05.2010 im Bundeskanzleramt eingegangene schriftliche Frage Nr. 5/105

sehrgeehrteFrauKouegtuL 
/n M"tb /

Ihre schriftliche Frage 
f

,,Wie werden agroforstwirtschaftliche Nutzungen, die nicht gleictzeitig land- und forstwirt-
schaftlicher Kultureq sondern forstliche Nutzung und Tierhaltung (silvopastrorale Systeme;
b,.eispielsweise in der Almwirtschaft) kombinieren, im Bundesrat-Entwurf eines Gesetzes zw
Andenrng des Bundeswaldgesetzes (l8ll22}) vom Waldbegriff ausgenommen und wann wird
die Bundesregierung einen eigenen Gesetzentwurf zur Novellierung des Bundeswaldgesetzes
vorlegen?"

beantwofie ich wie folgt:

Der Bundesratsentwurf zur Anderung des Bundeswaldgesetzes enthiilt eine Regelung, die

Flächen mit Baumbestand und gleichzeitigern Anbau landwirtschaftlicher Produkte vom

Waldbegiffausnehmen- Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurfkeine weiteren Ausnahmen
vor.

Da der Entwurf des Bundesrates die auch aus Sicht der Bundesregienrng zentralen Ande-
rungsanliegen umfasst, ist derzeit nicht daran gedacht, zusätzlich einen Entwurf der Bundes-

regierung voranlegen


